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15. Schweizerische Fouriertage
Luzern 9. — 11. Juni 1967

Tage des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
und des Verbandes Schweizerischer Militärküchenchefs

Journees suisses des Fourriers
Giornate svizzere dei Furieri

Wettkampfreg'lement

1. Fachtechnische Prüfungen
Gemäss den in dieser Nummer auf Seite 455 veröffentlichten «Anforderungen an die Wott-
Kämpfer».

2. Marschleistungsprüfung-
Gemäss «Anforderungen an die Wettkämpfer«.
Start: Patrouillen von 4-12 Mann, gruppiert in Auszug einerseits und Lw./Lst. anderseits pro
Sektion.

Die Anzahl der Patrouillen je Sektion ergibt sich aus der Zahl der angemeldeten Wettkämpfer
der Sektion, geteilt durch 12 plus für liest eine Patrouille.

(Beispiel: Eine Sektion meldet 40 Wettkämpfer Auszug, 10 Wettkämpier L\v. und 5 Wettkämpfer
Est., dies ergibt: 4 Auszugs-Patr. und 2 Lw./Lst. Patr.)

3. Schiessen

Gemäss «Anforderungen an die Wettkämpfer».

4. Tenue

Überkleider, Leibgurt, Feldmütze, persönliche Waffe, Ordonnanz- oder gleichwertige hohe

Marscbschuhe. Erlaubt sind das Abnehmen der Mütze, öffnen der obersten 3 Knöpfe und
Umschlagen des Kragens an der Überbluse.

Kartentasche enthaltend: Schreibzeug, Schreibpapier, Reglcmente.
Es dürfen nur die von der Wettkampfleitung abgegebenen topographischen Karten mitgetragen
werden.

Auf Weisung des Wettkampfkommandos Zelteinheit.

5. Verhalten
Militärische Disziplin ist selbstverständlich. Grusspflicht ist vom Start bis zum Ziel aufgehoben,
hingegen ist jede Patrouille dem Postenchef an- und abzumelden. Bei Unfällen ist jeder Wctt-
Kämpfer zur Hilfeleistung und sofortiger Benachrichtigung des nüchstgclcgencn Postens ver-
pflichtet, unter Standortangabe und Schilderung des Geschehens.

6. Kontrolle
Die Kontrollkarte ist vom Patr. Chef beim Start und bei den Kontrollposten vorzuweisen und

am Ziel abzugeben. Fehlende Kontrollstempel ziehen Punktverlust nach sich. Jeder Patr. Chef
ist für die Eintragung der Kontrollstempel selbst verantwortlich.
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7. Bewertung
Die einzelnen Prüfungen werden mit Gutpunkten bewertet. Der Marsch ist in folgender Ideal-
zeit zurückzulegen (Postenarbeit eingerechnet):

2 V2 Std. für Auszug
2 Std. für Lw. / Lst.

Bei Überschreitung der Idealzeit um mehr als 10 Minuten werden Punktabzüge vorgenommen.
Die Idealzeit für die Postenarbeit ist sichtbar angeschlagen.

Wer während des Marsches aufgeben will, hat sich auf dem nächsten Kontrollposten zu melden.

8. Kategorien
1. Fourierc Auszug
2. Fouriere Landwehr
3. Fouriere Landsturm
4. FHD-Rf. und HD-Rf.
5. Offiziere Auszug
6. Offiziere Lw./Lst.

7. Four. Geh. Auszug
8. Four. Geh. Landwehr
9. Four. Geh. Landsturm

10. Kü. Chef Auszug
11. Kü. Chef Landwehr
12. Kü. Chef Landsturm

9. Teilnahme
Zur Teilnahme an den Wettkämpfen sind die Mitglieder folgender Verbände berechtigt

- Schweizerischer Fourierverband

- Verband Schweizerischer Fouriergehilfen
- Verband Schweizerischer Militärküchenchefs

- Schweizerische Of. Gesellschaft der Vsg. Truppen

10. Anmeldung
Die Anmeldung zu den Wettkämpfen hat über die Präsidenten der Sektionen zu erfolgen. Die
Sammelanmeldung ist bis spätestens 15. April 1967 an den Präsident der ZTK zu spedieren.
Adresse: Four. Schaad Josef, Obermatt, 6052 Hergiswil NW.

11. Rangierung
Emze/rangierwng jeder Kategorie (Fachtechn. Prüfung, Sehicssen oder Spezialaufgaben für Kate-
gorie 4 und obligatorische Marschleistung absolviert).
Starten in einer Kategorie Lw. oder Lst. weniger als 6 Mann, werden sie für die Rangierung
in der nächst schwereren Kategorie berücksichtigt.
Se&riottsrattg/erwttg; Resultate der Kat. 1 bis 6, dazugerechnet das Sektionsergebnis der Wett-
kampfaufgaben, die anlässlich der Marschleistung zu lösen sind. Bewertungsmodus gemäss
Beschluss DV 6. 5. 61 in Baden.

12. Auszeichnungen
Jeder rangierte Wettkämpfer erhält eine Anerkennungsplakettc.

Einzclrangierung: Auszeichnung in Gold 5 % jeder Kategorie
Auszeichnung in Silber 10% jeder Kategorie
Auszeichnung in Bronze 20%. jeder Kategorie

Spezial- und Wanderpreise für Einzel- und Sektionswettkampf nach separater Aufstellung,
die später publiziert wird.

13. Kampfgericht
Dieses setzt sich zusammen aus: ZTK und Chef Wettkampfkomitee.
Für Entscheide betreffend Fouriergehilfen und Küchenchefs werden ihre zentraltechnischen
Leiter, bzw. Experten, zugezogen.

454



14. Disqualifikation
Wettkämpfer, die in grober Weise gegen die Wettkampfbestimmungen Verstössen und unsol-
datische Haltung zeigen, werden disqualifiziert.
Über Disqualifikationen entscheidet das Kampfgericht nach Anhören des technischen Leiters
jener Sektion, welcher der zu disqualifizierende Wettkämpfer angehört.

15. Beschwerdeverfahren
Beschwerden bezüglich des Wettkampfes sind sofort, spätestens 10 Tage nach erfolgter Rang-
verkündung, schriftlich und begründet, dem Präsidenten der ZTK des SFV einzureichen. Die
ZTK hat unter Zuziehung des Chefs Wettkampfkomitees und des betreffenden technischen Leiters
die Beschwerde innert den nachfolgenden 60 Tagen zu behandeln. Der Entscheid der ZTK ist
endgültig.

16. Schlussbestimmung
Die ZTK des SFV behält sich vor, allfällig notwendig werdende Änderungen dieses Wettkampf-
reglementes vorzunehmen.

Genehmigt durch die ZTK und technischen Leiter anlässlich derSitzung vom 12. November 1966.

Zentraltechnischc Kommission

Anforderungen an die Wettkämpfer
1. Fachtechnische Prüfungen
1.1. Keg/ementc

Kenntnis und praktische Anwendung (inkl. Truppcnbuchhaltung) von VR, VRA, AW, FA,
Vpf. D I, Kochrezepte.

1.2. //ecresorgantsniton «nrZ <j//gemei«es m/7/länscZres Wissen

Fragen über die wichtigsten Belange der TO 61 und DR

1.3. Stfl<a(sZ>«rger/ic/>e .Kenntnisse

Fragen über unsere Staatsform

2. Marschleistungsprüfung
2.1. A/ursc/s in /estge/egter /r/en/zeit (Postenarbeit eingerechnet)

Auszug: cff. Distanz 11km, 300 m Höhendifferenz
Lw. / Lst. und Kat. 4: eff. Distanz 7,7 km, 280 m Höhendifferenz
Die Strecke führt durch abwechslungsreiches Gelände, grösstenteils auf Natur- und Wald-
Strassen.

2.2. */c5 A/tfr5c/?e5 («wr Sektionswertung)
2.2.1. (Marsch einer gegebenen Strecke, Karte 1 : 25 000)
2.2.2.

2.2.3. Krtme)Wen/;i//e
2.2.4. Distawzercsc/?rt£zerc

2.2.5. (Warenkenntnisse, Einkauf, Normalmengen)
2.2.6. Ktt'cZienrZiensf (Vpf. D I, Kochrezepte)
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3. Schiessen (jeder schiesst mit seiner persönlichen Waffe)
3.1. Programm 50 m

12 Sehuss auf Scheibe 15, 5er Einteilung
2 obligatorische Probeschiisse, je I Minute
4 Schüsse in 1 Minute
6 Schüsse in 1 Minute, nach 30 Sekunden eine Feuerpause von 10 Sekunden

Es zählen die geschossenen Punkte, ohne Treffer

3.2. Programm 300 m

12 Sehuss auf Scheibe B, 4er Einteilung
2 obligatorische Probeschiisse, je 1 Minute
4 Schüsse in 1 Minute
6 Schüsse in 1 Minute, nach 30 Sekunden eine Feuerpause von 10 Sekunden

Es zählen die geschossenen Punkte, inkl. Treffer

3.3. ÄW. 4

lösen anstelle des Schicssens Spezialaufgaben aus obigen Ziff. 1.1. und 1.2.

Zctt£ ru//ecAwAcAe A nwwf/A'/o«

Spur — nicht Schlangenlinien!

Bekanntlich darf man einem eingespurten Linksabbieger ohne weiteres
rechts vorfahren, und zwar mit verhältnismässig kleinem seitlichem Abstand,
weil sich der Überholende nach einer Feststellung des Bundesgerichts
unbedingt darauf verlassen können muss, dass der Linksabbieger die

bezogene Spur einhält. Das gleiche Prinzip gilt aber auch für alle anderen
Situationen im Strassenverkehr. Jeder muss sich unbedingt darauf verlassen

können, dass der andere auf seiner Spur bleibt. Unter Spur versteht sich

derjenige Teil der Strassenoberfläche, auf dem sich ein Fahrzeug vorwärts-
bewegt, ob markiert oder nicht. Bekanntlich darf in parallelen Kolonnen
gefahren werden, wenn die rechte Fahrbahnhälfte breit genug ist. Hier und
bei anderer Gelegenheit ist es für die Verkehrssicherheit ausserordentlich
wichtig, dass jeder seine Spur konsequent beibehält. Muss er sie aus irgend-
einem Grunde wechseln, darf dies nur nach vorausgegangener Zeichengabc
und dann geschehen, wenn Hintennachkommende durch den Spurwechsel
in keiner Weise behindert oder gar gefährdet werden. Spur — nicht
Schlangenlinien! A/U
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